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Umgang mit Gebietserweiterungen im Standortauswahlverfahren

Sehr geehrter Herr Studt, sehr geehrter Herr Kanitz,

zunächst vielen Dank für Ihr Schreiben vom 30.08.2022. Es ergeben sich für mich 

daraus mehrere Fragen, zu denen ich Sie um Information bitte.

Das Schreiben adressiert Korrekturen von Teilgebieten. Wesentlich wäre für mich 

aber die Mitteilung der identifizierten Gebiete i. S. v. § 13 Absatz 2 Satz 1 StandAG. 

Sind hier, wie schon im Zwischenbericht Teilgebiete, alle durch Korrektur 

identifizierten Gebiete als Teilgebiete bewertet worden, so dass auch der 

Umkehrschluss erlaubt wäre?

Die praktische Anwendung der korrigierten Gebietsgrenzen hängt wesentlich davon 

ab, wie diese zugänglich gemacht werden. Wie beabsichtigt Ihr Unternehmen, die 

neuen Karten in das vorhandene Material einzugliedern und diese Erweiterungen nach 

außen zu kommunizieren? Wichtig ist, dass die Einordnung gut verständlich und 

nachvollziehbar ist. 

Weiterhin bitte ich Sie um Erläuterung, ob im Rahmen der Korrekturen auch bisherige 

Referenzierungen mit neuen Daten ersetzt werden, ohne dass deren Verwendung im 

Zwischenbericht Teilgebiete mehrere Gebiete ohne ausreichende Datengrundlage 

ausgewiesen worden wären. Falls ja: Lagen die Daten bislang nicht vor, konnten sie 

bis zur Veröffentlichung des Zwischenberichts Teilgebiete nicht verarbeitet werden, 

oder handelt es sich um reine Korrekturen? Teilweise sind Sie hierauf schon in Ihrem 

Schreiben eingegangen, doch ergibt sich für mich noch kein umfassendes Bild.

Schließlich: Warum werden im Schreiben vom 30.08.2022 mehrere Gebiete nicht 

mehr aufgeführt, die im Schreiben vom 13.05.2022 noch aufgezählt werden? Zu den 

Gebieten 073_00TG (Salz flach) und 006_00TG (Tongestein), die im letztgenannten 

Schreiben aufgeführt sind, werden mit der Lieferung vom 30.08.2022 keine Daten 

übergeben. Die mitgeteilten Gebietserweiterungen zu den Teilgebieten 004_00TG 

(Tongestein) und 078_02TG (Salz flach) hingegen sind in Ihrem Schreiben vom 

13.05.2022 noch nicht genannt und erscheinen erstmals in Ihrem Schreiben vom 

30.08.2022. 
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Die technischen Korrekturen und Erweiterungen um die mitgeteilten Gebiete sind eine 

Zäsur. Ich benötige eine verlässliche Grundlage für meine Aufgabe der 

Standortsicherung gemäß §21 StandAG. Ich gehe davon aus, dass Sie mir Ihrerseits 

nun alle Veränderungen mitgeteilt haben und keine weiteren identifzierten Gebiete 

hinzukommen werden. Sofern neu entdeckte Korrekturerfordernisse mit Blick auf die 

Teilgebiete bei Ihrer Arbeit entstehen, bitte ich Sie im Interesse der 

Verfahrensfairness für alle Gebiete sicherzustellen, dass entsprechende Änderungen 

auf Basis der Methode der Phase 1, Schritt 1 erfolgen. 

Ihre Antworten auf meine o. g. Fragen erwarte ich bis zum 15.11.2022. Für Rückfragen 

stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung, 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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